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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.09.1957

Norm

ZPO §560 B

Rechtssatz

Es ist rechtlich unmöglich, zu einem anderen Termin als dem Monatsende zu kündigen, wenn bedacht wird, daß der

auf unbestimmte Zeit geschlossene Bestandvertrag sich gemäß § 1114 ABGB, jeweils stillschweigend um eine

Zinsperiode verlängert.
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